
Seit dem 21.05.2007 sind die neuen
„Richtlinien und Orientierungsrahmen
zur Regelung der Arbeitsbedingungen
für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte“ (mit
Wirkung vom 01.12.2006) endlich an
den Schulen, für deren Änderung der
Personalrat sich seit längerem eingesetzt
hatte.

Das hat der Personalrat erreicht: 
Jede einzelne Teilzeitkraft darf nicht nur
für Unterricht, sondern auch für alle au-
ßerunterrichtlichen Aufgaben nur noch
entsprechend dem Umfang ihrer redu-
zierten Arbeitszeit eingesetzt werden.

Wenn die Schulleitung in einzelnen Be-
reichen (z.B. Fortbildung) mehr als an-
teilige Arbeit verlangt, muss sie gleich-
zeitig konkret sagen und sicherstellen, in
welchem Bereich – außer individueller
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
 – die Aufgaben entsprechend reduziert
werden.

Im Orientierungsrahmen (siehe Rücksei-
te) gibt es konkrete Hinweise, wie die
Entlastung der Teilzeitkräfte umgesetzt
werden muss, wenn nicht dringende
dienstliche Gründe entgegenstehen (Soll-
Bestimmung).
Aufgabe der Schule ist es, einen schul-
spezifischen Konsens auf der Basis des
Orientierungsrahmens durch einen pari-
tätischen Ausschuss zu erarbeiten. Wich-
tig: Der Personalausschuss der Schule ist
dabei zu beteiligen.
Unabhängig von dem Konsens gilt
grundsätzlich, dass Teilzeitkräfte insge-
samt nur zur anteiligen Arbeit verpflich-
tet sind!
Im übrigen weist der Personalrat Schulen
noch einmal ausdrücklich darauf hin,
dass allen teilzeitbeschäftigten angestell-
ten Lehrkräften für jede angeordnete (z.
B. über Vertretungsplan), zusätzliche
Unterrichtsstunde die anteilige Vergü-
tung ab der ersten zusätzlichen Stunde
zusteht. Die Vergütung muss zeitnah be-
antragt werden (nur bis zu 6 Monaten
rückwirkend möglich)! 
Die beamtenrechtliche Regelung (bis zu
drei unentgeltliche Mehrarbeits-Unter-
richtsstunden pro Monat) gilt nicht für
angestellte Teilzeitkräfte.

Bei Beratungsbedarf steht der Personal-
rat Schulen zur Verfügung.
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alle Lehrkräfte

Weitere Infos und Links auf unserer Homepage:"www.pr-schulen-bremen.de" unter Aktuelles

Neuer Teilzeiterlass stärkt 
Rechte der Teilzeitkräfte!
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Erlass Nr. 05/2007

Richtlinien und Orientierungsrahmen
zur Regelung der Arbeitsbedingun-
gen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte

Teilzeitlehrkräfte haben - ebenso wie
Vollzeitlehrkräfte - neben ihrer Unter-
richtsverpflichtung außerunterrichtliche
Aufgaben zu erfüllen. Diese Verpflich-
tung führt zu einer stärkeren Belastung
der Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis
zu Vollzeitbeschäftigten.
Die Schulen berücksichtigen diese be-
sondere Situation beim Einsatz von teil-
zeitbeschäftigten Lehrkräften. Der schu-
lische Auftrag darf dadurch jedoch nicht
beeinträchtigt werden. 
In der jeweiligen,Schule soll ein schulin-
terner Konsens zwischen Teilzeit- und
Vollzeitbeschäftigten hergestellt werden,
der durch Schulkonferenzbeschluss ei-
nen verbindlichen Charakter erhält. Der
schulinterne Konsens wird von einem
Lehrkräfteausschuss auf der Basis des
nachfolgend beschriebenen Orientie-
rungsrahmens erarbeitet und überprüft.
Hierbei ist der Personalausschuss der
Schule zu beteiligen. Der Lehrkräfteaus-
schuss wird von der Schulleitung mit
Teil- und Vollzeitlehrkräften paritätisch
besetzt.
Grundsätzlich gilt, dass teilzeitbeschäf-
tigte Lehrkräfte für dienstliche Aufgaben
wie Unterricht und außerunterrichtliche
Tätigkeiten entsprechend dem Umfang
ihrer reduzierten Arbeitszeit eingesetzt
werden. Sollte in einzelnen Bereichen
wie z.B. Fortbildungen, Fachtage, schu-
linterne Fortbildung eine mehr als antei-
lige Teilnahme sinnvoll und notwendig
sein, wird die Mehrbelastung durch ge-
eignete schulinterne Maßnahmen in an-
deren Bereichen ausgeglichen.

Orientierungsrahmen

1. Bei der Verteilung der Unterrichts-
stunden und der außerunterrichtli-
chen Aufgaben sowie bei der Erstel-
lung der Stundenpläne soll auf die
familiären und sonstigen Verpflich-
tungen der Teilzeitbeschäftigten ent-
sprechend ihrer Arbeitszeit Rücksicht
genommen werden.

2. Der Unterrichtseinsatz für Teilzeit-
lehrkräfte, deren Arbeitszeit um 1/3
oder mehr reduziert ist, soll nach
Möglichkeit so organisiert werden,
dass mindestens ein freier Unter-
richtstag pro Woche gegeben ist.
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3. Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
sollen im Stundenplan möglichst kei-
ne Springstunden ausgewiesen wer-
den.

4. Der Unterrichtseinsatz sollte 2 Stun-
den pro Unterrichtstag nicht unter-
schreiten, es sei denn eine solche
Regelung wird von den Teilzeitbe-
schäftigten gewünscht.

5. Ein Unterrichtseinsatz am Vor- und
Nachmittag desselben Tages soll
vermieden werden.
Nur bei ausdrücklichem individuellen
Wunsch einer Teilzeitlehrkraft soll
hiervon abgewichen werden.

6. Für Aufsichten sollen Teilzeitlehrkräf-
te nur anteilig ihrer Unterrichtsver-
pflichtung eingesetzt werden.

7. Zu Vertretungen sollen Teilzeitlehr-
kräfte nur anteilig herangezogen
werden, ebenso wie bei der Anord-
nung unvermeidbarer Mehrarbeit.

8 Bei Betriebspraktika, Projekttagen
und -wochen, Elternsprechtagen und
anderen Schulveranstaltungen sollen
Teilzeitlehrkräfte anteilig berücksich-
tigt werden.

9. Bei Fachtagen und schulinterner
Fortbildung ist eine anteilige Teilnah-
me möglich.

10. Die Konferenzteilnahme kann bezo-
gen auf ein Schuljahr/Schulhalbjahr
anteilig reduziert werden. Hierfür ist
eine mitte-lfristige Konferenzpla-
nung und -terminierung notwendig.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass
Kernaufgaben der Schul- und Un-
terrichtsentwicklung nicht nur antei-
lig bearbeitet werden können.

11. Die Übernahme einer Klassenlei-
tung soll bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung mit halber Stundenzahl mög-
lichst im Team auf Klassen- oder
Jahrgangsebene erfolgen.

12. Der Einsatz von Teilzeit-Lehrkräften
an zwei Schulen oder Schulstand-
orten ist auf das unvermeidbare
Maß zu beschränken.

13. Teilzeitlehrkräften sollen möglichst
Schulämter und Aufgaben mit ge-
ringerem Arbeits- und Zeitaufwand
übertragen werden, es sei denn es
wird von den Teilzeitbeschäftigten
ausdrücklich anders gewünscht.

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom
1. Dezember 2006 in Kraft.

(Unterstreichungen durch den Personalrat)


